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Bernoulli, Va fei) finben mit nodj gesäumigere
otmmcr. VefonbesS reichlich ift bte ©Bohnfüche bebaut,
^"genehm und bequem ift Sie Verbindung oon ©djlaf»
i»nmet «nb «ab im ©achftocf ; bte SRöblletung ift einfach
unb zroedmäfjig.

3m ArbeiterroohnhauS 9tc. 25, 26, 27, 28 unb 30

[®ntrourf @ggeï< 2tr^„ Sangent^al) finb bte

Äbmeffungen beS Schlafzimmers auf ben erften ©ittbrud
etiüa§ f(cin; bie grofje |)öf)e oon 2,75 m »er^ilft aber
iu genögenbem Suftraum. ©infcich unb praftifch fd^etnt
UttS oor altem baë „©adhîimmer".

3« ber Irbeiterroohnung 31, 32, 33, 34, nadtj ben

^ntroutfen einer klaffe ber ©eroerbefdfjule
ourich gefaßt oor allem bte gute Verbindung ber Stube
(nicht (Salon mit Küche unb (Ifjraum. ©Bit mürben
btefer Söfung gegenüber einer noch fö großen ©ßohn!üd)e
u«n Vorzug geben; fofern fid) ber Arbeiter nidtjt baju
netleiten läfjt, ftatt ber einfadtjen Stube ctnen ftil» unb
in>e<froibrigen „Salon" einzurichten, mirb man bie

•Nennung oon SBo^n unb dfjraum für bte ©rjiehung
«eï Einher unb das Familienleben gmtcföienlid^ finben.
®me ganj befonbere Veadjtung oerbient ber jugeßBrige
^ujz» unb $au§garten (dntrourf Otto FïûebelS drben,
pütich). ©egen ba§ £au§ bte £oIjlaube mit ben zroel
etnlabenben ^oljbänten ; hinten, unter etner grö|ern
poljlaube, bie mit ubermadEjfenem ©rün für Kinder unb
4>austtere prächtigen Schul bietet, einen Kanindjenfiafl
unb etnen ©rog für ©arten» unb Sptelgeräie; baoor
unter etner Caftante etnen Sanbljaufen. $aS ift einfach,

«eraohner felbft herjuftellen unb mirb oon Fung
unb Alt auch reichlich benü|t merben.

®aS Slrbeiterf^Iafjimmer ©to. 38 ber Ortsgruppe
35B. «. öujern ift hetmellg eingerichtet unb geräumig.
®ie«ünbnerftube metft otel |»oIsfdf(ni|eret auf.

pür ein FerienfjauS mag baS redE)t fein, für ba§ Flad)'
mnb mären es zu otele Staubfänger.

S)ie Küd)e ©to. 41 ift Hein, aber bei ooUenbeter
?la|au§nü|ung äufjerft praftifch eingerichtet.

(Schluß folgt.)

Siirjorgc bei Meitslofigbeit in intafirielicn
m) pieecbiidien betrieben.

©er Vimbesrat mirb bemnäctjft in einem ©eneral»
uoHmacf)ten=«efchtuh bie Fürforge bei ArbeitSlofigfeit in
tnbüftriellen unb geroerblidjen betrieben regeln. @S ift
àjoifchen aßen beteiligten Kreifen eine Verftänbigung ju=
Opnbe gefommen auf ©runbtage ber Vorfdßäge ber com
palfSroirtfdjaftSbepartement eingelegten Kommiffion, bie
àu gleichen ©eilen auS Vertretern ber Arbeitgeber unb
ber Arbeiter jufannnengefe|t unb als Obmann oon Dca»

nonalrat ®r. ©Jîâdjler präfibiert mar. .©te fpaupt»
beftimmungen finb folgende:

.©er Vunbe Sratsbefcl) luft bezieht, fiel) auf diejenigen
Störungen beS ©rroerbS, bie fid) für Arbeiter auS ben

uufjerorbentlichen roirtfchqftlichen Verl)ältmffen ber pjeit
^geben. ©er Vefchlufj oerftetjt. unter „Vetrieb" eine
Pvtoate Unternehmung inbuftrießer ober geroerblicher Art,
Unter „Arbeiter" eine in einem foldEjen betriebe gegen
^utrid)tung eines Sohnes befchäftigte ißerfon mit AuS»
Uul)me ber Angefteltten, unter „Sohn" ben normalen
oeit= ober Aftorboerbienft, mit (Sittichtuj) ber ßttlagen,
fur ben nicht über 14 Fronten im ©ag hiuauSgehenben
^efamtbetrag.

^ ©Bird eine VetriebSeinfdjränfung nötig, fo E)cit ber

pntjaber menn möglich ftatt Arbeiterentlaffungen Kürjung
Arbeitsbauer ober Änderung ber jeitlidjen Arbeits»

ouganifation oorjunehnten. §errfcht in einer Betriebs»
9ïuppe Arbeitsmangel, fo. bürfen feine liberjeitbemißi»

gungen erteilt merben, menn ohne namhaften Schaben
bie Arbeit auf ungenügend befchäftigte betriebe oerteilt
ober mit Vermehrung beS fßerfonalS ausgeführt merben
f'antt. SBirb bie Arbeitsbauer uht f)öcl)ftenS 5 Stunden
mö^entlieh ober 10 "/<, ber im Vetrieb üblichen Arbeits»
datier gefürjt, fo ift ber $n|aber nicht jur ©ttifdjäbigung
für die auSfaßenbe $eit oerpflicl)tet. ©Bird die Arbeits»
bauer um mehr als fünf Stunden roöcf)entlich über um
mehr als 10 ® aber nicht auf mettiger als 60 % der
fonft üblichen Arbeitsdauer gefürjt,. fo- jahlt ber jjtthctber
neben dem normalen Sohn für bie benütjte Arbeitszeit
50 % beS entfprechenben Sohnes für 90 % ber aus»
fallenden ßeit, int ganjen aber f)ö(f)ftenS 90 "/o beS nor»
malen ©efamtlohneS. SBirb die ÄrbeitSdauer auf meniger
als 60 " o ber fonft üblichen gef'ürjt ober die Arbeit gattj
eingefteßt, fo erhält der Arbeiter, neben dem normalen
Sohn für die nod) benü|te Arbeitszeit 50 "/o beS ber
auSfaßettben ?>eit entfprechenben SohneS, jebettfaßS aber
ntinbeftenS 60" » beS normalen ©efamtlohneS, Verhei»
ratete minbeftenS 70" ». F'" letzteren Fall merben bie
Seiftungen für die auSfaßenbe 3^'t je ju einem ©rittet
oom Fuhaber,. oont 9öohnfi|fantoii beS Arbeiters tttib
oqiii Vitnb getragen, roobei ber Kanton für feinen An»
teil die 3Bohnfi|gemeinbe bis jur ^älfte belaften f'ann.

©ie Organifation ber Fürforge mirb ben beruf»
liehen Verbänden übertragen, ©ie Verpflichtung darf
für ben einzelnen VetriebSinhaber nicht meniger als die
Sohnfumme oon jmei SIBochen unb nicht mehr als die

oon fed)S 3Sod)eii auSmadjen., .öierooit foßen die 3®h=
lungSpflichtigen ihren Verbänden die Sohnfumme oott
•jmei ©Bochen jur @ntfd)äbiguitg oon Arbeitern, die nicht
ju ihrem Vetrieb gehören, jur Verfügung fteßen. ©Bo
lein Verband die Aufgabe übernimmt, ntuf) die ©emeinbe»
Behörde die AuSführungSmafjnahmen treffen. .Çiat ber

VetriebSinhaber feine pahlungspflidjt erfüllt, fo über»

nehmen ber ©Bohnfi|fantoii beS Arbeiters unb ber Vunb
je die £>ätfe ber für die ausfallende 3dt auszurichtenden
©ntfcl)äbiguitg, roobei ber Kanton roieber jut §älfte die
©emeinbe belaften darf.

VetriebSgruppeit mit bereits begehender Ar»
beitslofenfürforge tonnen oon den Verpflichtungen
beS VefdjluffeS ganj ober teilmeife burd) daS VolfS»
mirtfd)aftSbepartement enthoben merben, ebeitfo einzelne
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H-Bernoulli, Basel) finden wir noch geräumigere
Zimmer. Besonders reichlich ist die Wohnküche bedacht,
^"genehm und bequem ist die Verbindung von Schlaf-
zttnmer und Bad im Dachstock; die Möblierung ist einfach
und zweckmäßig.

Im Arbeiterwohnhaus Nr. 25, 26, 27, 28 und 30

à ^wurf H. Egger, Arch., Langenthal) find die

Abmessungen des Schlafzimmers auf den ersten Eindruck
etwas klein; die große Höhe von 2,75 m verhilft aber
iu genügendem Luftraum. Einfach und praktisch scheint
uns vor allem das „Dachzimmer".

In der Arbeiterwohnung 31, 32, 33, 3t, nach den

Entwürfen einer Klasse der Gewerbeschule
Zürich gefällt vor allem die gute Verbindung der Stube
(nicht Salon!) mit Küche und Eßraum. Wir würden
dieser Lösung gegenüber einer noch so großen Wohnküche
den Vorzug geben; sofern sich der Arbeiter nicht dazu
verleiten läßt, statt der einfachen Stube einen stil- und
Zweckwidrigen „Salon" einzurichten, wird man die

àennung von Wohn und Eßraum für die Erziehung
der Kinder und das Familienleben zweckdienlich finden.
Eine ganz besondere Beachtung verdient der zugehörige
àtz- und Hausgarten (Entwurf Otto Froebels Erben,
Zürich). Gegen das Haus die Holzlaube mit den zwei
einladenden Holzbänken; hinten, unter einer größern
Holzlaube, die mit überwachsenem Grün für Kinder und
Haustiere prächtigen Schutz bietet, einen Kaninchenstall
und einen Trog für Garten- und Spielgeräte; davor
unter einer Kastanie einen Sandhausen. Das ist einfach,
vom Bewohner selbst herzustellen und wird von Jung
und Alt auch reichlich benützt werden.

Das Arbeiterschlafzimmer No. 38 der Ortsgruppe
S. W. B. Luzern ist heimelig eingerichtet und geräumig.

Die Bündnerstube weist viel Holzschnitzerei auf.
Für ein Ferienhaus mag das recht sein, für das Flach'
land wären es zu viele Staubfänger.

Die Küche No. 41 ist klein, aber bei vollendeter
Platzausnützung äußerst praktisch eingerichtet.

(Schluß folgt.)

RirsOW »ei McitsWgkeit in indnstriellen

und Mttvlichen Betrieben.
Der Bundesrat wird demnächst in einem General-

Vollmachten-Beschluß die Fürsorge bei Arbeitslosigkeit in
wdustriellen und gewerblichen Betrieben regeln. Es ist
Zwischen allen beteiligten Kreisen eine Verständigung zu-
stände gekommen aus Grundlage der Vorschläge der vom
-"vlksmirtschastsdepartemenl eingesetzten Kommission, die
«u gleichen Teilen aus Vertretern der Arbeitgeber und
sstr Arbeiter zusammengesetzt und als Obmann von Na-
stoualrat Dr. Mächler präsidiert war. Die Haupt-
vestiinmungen sind folgendem

Der Bundesratsbeschluß, bezieht sich aus diejenigen
Störungen des Erwerbs, die sich sür Arbeiter aus den

außerordentlichen wirtschastlichen Verhältnissen der Zeit
kvgeben. Der Beschluß versteht unter „Betrieb" eine
private Unternehmung industrieller oder gewerblicher Art,
Unter „Arbeiter" eine in einem solchen Betriebe gegen
l-utrichtnng eines Lohnes beschäftigte Person mit Aus-
vahme der Angestellten, unter „Lohn" den normalen
Zeit- oder Akkordverdienst, mit Einschluß der Zulagen,
sur den nicht über 14 Franken im Tag hinausgehenden
Gesamtbetrag.

^ Wird eine Betriebseinschränkung nötig, so hat der

Inhaber wenn möglich statt Arbeiterentlassungen Kürzung
er Arbeitsdauer oder Änderung der zeitlichen Arbeits-

vrganisation vorzunehmen. Herrscht in einer Betriebs-
istuppe Arbeitsmangel, so dürfen keine Überzeitbewilli-

guugen erteilt werden, wenn ohne namhaften Schaden
die Arbeit auf ungenügend beschäftigte Betriebe verteilt
oder mit Vermehrung des Personals ausgeführt werden
kann. Wird die Arbeitsdauer um höchstens 5 Stunden
wöchentlich oder 10 V,, der im Betrieb üblichen Arbeits-
dauer gekürzt, so ist der Inhaber nicht zur Entschädigung
für die ausfallende Zeit verpflichtet. Wird die Arbeits-
dauer um mehr als fünf Stunden wöchentlich oder um
mehr als 10 ° aber nicht auf weniger als 60 "Z der
sonst üblichen Arbeitsdauer gekürzt, so zahlt der Inhaber
neben dem normalen Lvhn für die benützte Arbeitszeit
50 "/„ des entsprechenden Lohnes sür 00 der aus-
fallenden Zeit, im ganzen aber höchstens 00 "/» des nor-
malen Gesamtlohnes. Wird die Ärbeitsdauer aus weniger
als 60 " „ der sonst üblichen gekürzt oder die Arbeit ganz
eingestellt, so erhält der Arbeiter, neben dem normalen
Lohn für die noch benützte Arbeitszeit 50 "/-> des der
ausfallenden Zeit entsprechenden Lohnes, jedenfalls aber
mindestens 60" des normalen Gesamtlohnes, Verhei-
ratete mindestens 70" Im letzteren Fall werden die
Leistungen für die ausfallende Zeit je zu einem Drittel
vom Inhaber, vom Wohnfitzkanton des Arbeiters und
vom Bund getragen, wobei der Kanton für seinen An-
teil die Wohnsitzgemeinde bis zur Hälfte belasten kann.

Die Organisation der Fürsorge wird den beruf-
lichen Verbän den übertragen. Die Verpflichtung darf
für den einzelnen Betriebsinhaber nicht weniger als die
Lohnsumme von zwei Wochen und nicht mehr als die

von sechs Wochen ausmachen. Hiervon sollen die Zah-
lungspflichtigen ihren Verbänden die Lohnsumme von
Hwei Wochen zur Entschädigung von Arbeitern, die nicht
zu ihrem Betrieb gehören, zur Verfügung stellen. Wo
kein Verband die Aufgabe übernimmt, muß die Gemeinde-
behörde die Aussührungsmaßnahmen treffen. Hat der
Betriebsinhaber seine Zahlungspflicht erfüllt, so über-
nehmen der Wohnfitzkanton des Arbeiters und der Bund
je die Hälfe der für die ausfallende Zeit auszurichtenden
Entschädigung, wobei der Kanton wieder zur Hälfte die
Gemeinde belasten darf.

Betriebsgruppen mit bereits bestehender Ar-
beitslosenfür sorge können von den Verpflichtungen
des Beschlusses ganz oder teilweise durch das Volks-
wirtschaftsdepartement enthoben werden, ebenso einzelne

â « »IKI.
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Betriebsinhaber, bie gu boxt Seiftimgen nicßt befähigt
finb, burcß. bie Kantonsregierung, wobei ber Berbanb
refpettioe Kanton unb Buitb in bie Süde treten.

Sie Arbeiter finb zur ©rgreifung angemeffener
SlrbeitSgelegenßeit oerßaltett; fonft oertieren fie
ißren Slnfprucß. Stuf Streitigfeiten-finben bie 9Sorfc£>riften
betreffenb ©inigungSftellen Slnroenbung. Ser ©rf)ieb§=
fprttcß ber tantonalen ©ittigungSfteEe ift oerbinblicß unb
ließt einem oodftrectbaren gerichtlichen Urteil im Sinne
non Slrtifel 80 B. unb K.=®. gleich- ®ie Kantone be=

Zeichnen bie guftänbigen Beßörben. SaS SSolf§rt>irtfchaft§=
Departement übt bie Dberaufficßt aus.

üerbandswmn.
Unter ber girnta Bcrbartt) Dftfdjwcijcr. Söpfcr«

meifter befteßt mit <5% am SBoßnort beS femeitigen
Bräfibenten, jurjeit in Südlingen, ©emeinbe Slltftätten
(St. ©aEen), eine ©enoffenfeßaft mit bem gwed '<) bie

aEfeitige SBaßrung ber gntereffen beS SöpfereigewerbeS ;

b) geftfeßung einheitlicher BertaufSpreife unb 9Eaßbe=
ftimmungen ber Söpfereigefcßirre; c) Schaffung geregelter
Slbfaßoerßältniffe unb Befämpfung ungefunber unb gügel=
lofer Konfttrrenz ; d) geftfeßung non Hüffen für Unter«
bietungen, überhaupt aEe Strien birefter ober inbirefter
Übertretung ber oorgefeßriebenen greife unb SEaße uftn.
Sie Kommiffion befteßt jurjeit auS fotgenben SEitgliebern:
griebrid) ©njler in Südlingen, ^räfibent ; goßann gatob
Biß in Bertted, Slftuar; Dtto Sünner in Krabolf, Kaffier;
Samuel ©ßrat in Bented, unb Stlbert Rasier in Berned,
aEe Söpfermeifter.

©ctioffenfchaft Spcngtcrmciftcrocrbanö beS Katt«
tons Untcrumlöcn, mit bisherigem Sit} in 2llpnacßborf.
Ser Siß berfetben befinbet fid) am SBoßnott bes jeroei»
tigen ißräfibenten, gegenwärtig in Samen. Sie ©e=

noffenfcßaft bejmeett ben gufammenfcßluß ber Spengler«
meifter be§ Kantons Unterroalben jur ©infüßrung eineS

einheitlichen BreiStarifcs über bie im Spenglerberuf oor=
t'ommenben Slrbeiten unb SEateriaüen, zur SBaßrung unb
fpebung ber gntereffen ber BerbanbSmitglieber gegenüber
Beßörben, Kunbfcßaft unb Sieferanten, zur gemeinfamen
SteEungnaßme unb gegenfeitigen Unterftüßung bei Siffe«
renken mit

_

ber Slrbeiterfcßaft, fomie jur görberung
freunbfcßaftlicher ^Beziehungen unter ben EEitgtiebern.
Sem Borftanbe geboren gegenwärtig an: Ser bisherige
Slftuar, gofepß Burcß, Spengtermeifter in Sarnen, atS
Bräfibent, unb neu Siegfrieb Beinßarb, Spengtermeifter
in KernS, als Slttuar, unb ggnaz Beinßarb, Spengler«
meifter in Sacßfetn, als Kaffier.

Ser Borftanö ber biiuönerifct)cn Bereinigung für
.föcimatfcßuß feßt fiel) nunmehr pfammen auS ben fperren
Slrcßiteft Dtto Schäfer, ©pur, Dbmann; Sr. St. SEeuli,
@ßur, Bijeobmantt; St. £ettor non Sprecher, ©hur,
Stftuar; Slrcßitett ÏÏÉ. Sorenj, ©hur, Sedelmeifter ; ^rof.
£>. gennt), ©hur, Beifiber. SaS .frauptaugenuterf beS

BorftanbeS richtet fid) gegenwärtig auf bie ©ntwidlung
ber großen SB äff er werf fragen unb beren Söfung.
Sobann werben bie Bemühungen für bie gnoentarifatiou
ber Kunftbenf mäler in ©raitbünben fortgefegt werben.
9Eit großem gntereffe werben aud) bie Beftrebungen pr
befferen SluSgeftaltung unferer Kurorte oerfolgt.

Umcbkdeaes.
Slbotf SKcbutann«$crsbcrgcr in Sieftat ftarb am

17. guni im Sttter non 72 gahren. ©r war in weiten
Kreifen als gimmernteifter unb tangjähriger SdjatpngS«
baumeifter befannt.

f Saunteifter Sanbolt in Slnbetfingcn (gürich) ftarb
nad) langer Kranfheit. @r war ein tüd)tiger gadjmann,
ber als .Kreisfdjätier in weiten Kreifen unfereS SanbeS

wohlbefatmt unb gefchäbt war.
.sjörijftpreifc für rotjes Scinöt. ®ie Seinölfommiffion

hat bis auf weiteres fotgenbe .jböchftpreife feftgefebt : Bei
Sieferung non nier bis jwei gäffern 870 gr. per 100

Kilogramm einfcbtiefjlicf) gaff, non einem gaff 380 gr.
per 100 Kg. einfchliefjlid) gaff, 50 bis 20 Kg. 390 gr.
ohne Berpaduitg, 19 bis 1 Kg. 450 granf'en ohne Ber«

padung ; unter • einem Kilogramm für Seinöl roh urô
gelocht SEapimunt bis 60 fEp. per ^eftogramm ohne
Berpadu'ng. gär Seinölfirnis bürfen obige greife um
10 Bp. per 100 Kg. erhöht werben. BerfaufSbebin«
gungett: franto Station beS BertaufSorteS netto ©omp«
tant.

Sic Sage öcö f^mcijcrifchcn Strbcitsmarftcs im
SEonat 3Eai. Slad) ben Berichten ber SlrbeitSämter
hat fid) bie Sage im nergangenen SEai nirgenbS in be=

mertenswerter BBeife neränbert. Sagegen zeigt fid) ber
große Unterfcljieb jwifdjen ben gegenwärtigen unb lebt=

jährigen 3lrbeitS=Berhältniffen immer mehr barin, baß
fid) ber SE an g et an StrbeitSfräften auf baS Bauge«
werbe unb bie Sanbwirtfcßaft befd)rän!t. gn ber
SEetaE« unb 3Eafchinen=gnbuftrie rebugert fid) ber Sir«

beiterbebarf immer nteßr, wäßrenb leßteS gaßr auch
bort Slrbeitermangel ßerrföhte.

©crocrblidjc gortbitbungSfdjulc ©hur. Ser gahreS«
bericht 1917 18 enthält fotgenbe Slngaben: Sin SteEe beS

oerftorbenen .ßierru Ktahn wählte ber ©ewerbenerein
•Çierrn gngenieur Küng alS einen feiner Bertreter in ben

Schulrat. Sie Scplerphl gahreS ift gegenüber
ben. bisherigen KriegSjahren wieber in gunaßme be=

griffen (SBirtung ber fjiropaganba für bie ©rgreifung
gewerblicher Berufe unb für tüdjtige SluSbilbung Ser
geichnungSunterricht tonnte nun ebenfaüs auf SBochen«

tage oerlegt werben. Slucf) bie SEeifter zeigten mit
wenigen SluSnaßmen aEeS ©ntgegentommen. §err ffSrof.

gennp, ber als Seßrer ber Stilfunbe jurüdtrat, würbe
bureß |)errn Slrcpiteft Sulfer erfeßt, ber ebenfaEs bemif«
fionierenbe Stabtlehrer ©abifch als Seßrer beS grait«
Zöfifcßen burd) bie ^erren Setunbarleßrer ^>änni) unb
Brof. Bptanb. Sie oieljährige Sätigfeit ber beiben
Sdjeibenben würbe warm oerbantt. ^)err Kunftfcßloffer
fßinggera amtet als Seßrer für ben praftifeßen Scßlofferei«
furS unb zugleich für baS Scßloffereizeidßnen, mobureß
eine innigere Berbinbuitg oon Scßule unb iffiertftatt er«

Zielt fein bürfte. Sie ßoßen SEaterialpreife erßößen bie

ScßnlauSgaben in bebentlicßer SBeife, boeß ßofft bie

Scßule auf fpülfe feitenS beS Staates. Ser eibgenöffifeße
gnfpettionSberiißt ift noeß nidjt eingegangen, aber eS

war zu oerneßmen, baß er günftig tauten wirb.
SaS Seßrerperfonal befteßt auS 23 BerufSleßrerit

unb ©ewerbetreibenben. Sie Sdjülerzaßl betrug 288,
worunter 10 ©efeEen unb 26 Scßülerinnen. Bon ben

Berufen waren ant ftärtften oertreten: Scßloffer 60
(KriegSzeit mit Stacßfrage nad) KriegSmaterialarbeitern),
9Eed)anifer 15, Schreiner 15, Bäder 14, SEaler 11,
©oiffeur 10 :c. SaS Betragen ber Scßüler war im
ganzen gut. SluSgeteilt würben ant Schluß beS KurfeS
Ï Siplont, 68 B^ümien, 54 SlufntunterungSpreife unb
16 Belobigungen.

gür Die SRcnonation her geufter in her Klafter«
fireße ixt SJhtri (Slargatt) bewilligte ber BegierungSrat
ber Baubirettion einen Krebit oon 4000 granfen.

^Rothenbach & ©o., K. St. ©., Bern, Bau xtnb
Betrieb oon ©aètoerïen unb aEer bamit zufammen«
ßängenben Slrbeitext ic. Siefes Unternehmen fann wegen
ber Koßlen« unb Balutaoerßättniffe für baS abgelaufene
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Betriebsinhaber, die zu den Leistungen nicht befähigt
sind, durch die Kantonsregierung, wobei der Verband
respektive Kanton und Bund in die Lücke treten.

Die Arbeiter sind zur Ergreifung angemessener
Arbeitsgelegenheit verhalten; sonst verlieren sie

ihren Anspruch. Auf Streitigkeiten.finden die Vorschriften
betreffend Einigungsstellen Anwendung. Der Schieds-
spruch der kantonalen Einigungsstelle ist verbindlich und
steht einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil im Sinne
von Artikel 80 B. und K.-G. gleich. Die Kantone be-

zeichnen die zuständigen Behörden. Das Volkswirtschafts-
département übt die Oberaufsicht aus.

lklbimawezen.
Unter der Firma Verband Ostschweizer. Töpfer-

meister besteht mit Sstz am Wohnort des jeweiligen
Präsidenten, zurzeit in Lüch in gen, Gemeinde Altstätten
(St. Gallen), eine Genossenschaft mit dem Zweck <a) die

allseitige Wahrung der Interessen des Töpfereigewerbes;
b) Festsetzung einheitlicher Verkaufspreise und Maßbe-
stimmungen der Töpfereigeschirre; e) Schaffung geregelter
Absatzverhältnisse und Bekämpfung ungesunder und zügel-
loser Konkurrenz; ä) Festsetzung von Bußen für Unter-
bietungen, überhaupt alle Arten direkter oder indirekter
Übertretung der vorgeschriebenen Preise und Maße usw.
Die Kommission besteht zurzeit aus folgenden Mitgliedern:
Friedrich Enzler in Lüchingen, Präsident; Johann Jakob
Ritz in Berneck, Aktuar; Otto Dünner in Kradolf, Kassier;
Samuel Ehrat in Berneck, und Albert Hasler in Berneck,
alle Töpfermeister.

Genossenschaft Spenglermeisterverband des Kan-
tons Unterwalden, mit bisherigem Sitz in Alpnachdors.
Der Sitz derselben befindet sich am Wohnort des jewei-
ligen Präsidenten, gegenwärtig in Sarnen. Die Ge-
nossenschaft bezweckt den Zusammenschluß der Spengler-
meister des Kantons Unterwalden zur Einführung eines
einheitlichen Preistarifes über die im Spenglerberuf vor-
kommenden Arbeiten und Materialien, zur Wahrung und
Hebung der Interessen der Verbandsmitglieder gegenüber
Behörden, Kundschaft und Lieferanten, zur gemeinsamen
Stellungnahme und gegenseitigen Unterstützung bei Diffe-
renzen mit der Arbeiterschaft, sowie zur Förderung
freundschaftlicher Beziehungen unter den Mitgliedern.
Dem Vorstande gehören gegenwärtig an: Der bisherige
Aktuar, Joseph Burch, Spenglermeister in Sarnen, als
Präsident, und neu Siegfried Reinhard, Spenglermeister
in Kerns, als Aktuar, und Jgnaz Reinhard, Spengler-
meister in Sächseln, als Kassier.

Der Vorstand der bündnerischen Vereinigung für
Heimatschutz setzt sich nunmehr zusammen aus den Herren
Architekt Otto Schäfer, Chur, Obmann; Dr. A. Meuli,
Chur, Vizeobmann; Dr. Hektar von Sprecher, Chur,
Aktuar; Architekt M. Lorenz, Chur, Seckelmeister; Pros.
H. Jenny, Chur, Beisitzer. Das Hauptaugenmerk des
Vorstandes richtet sich gegenwärtig auf die Entwicklung
der großen Wasser werkfrag en und deren Lösung.
Sodann werden die Bemühungen für die Jnventarisation
der Kunstdenkmäler in Graubünden fortgesetzt werden.
Mit großem Interesse werden auch die Bestrebungen zur
besseren Ausgestaltung unserer Kurorte verfolgt.

vmcdleàî.
P Adolf Rebmann-Hersberger in Liestal starb am

17. Juni im Alter von 72 Jahren. Er war in weiten
Kreisen als Zimmermeister und langjähriger Schatzungs-
baumeister bekannt.

-j- Baumeister Landolt in Andelsingen (Zürich) starb
nach langer Krankheit. Er war ein tüchtiger Fachmann,
der als Kreisschätzer in weiten Kreisen unseres Landes
wohlbekannt und geschätzt war.

Höchstpreise für rohes Leinöl. Die Leinölkommission
hat bis auf weiteres folgende Höchstpreise festgesetzt: Bei
Lieferung von vier bis zwei Fässern 870 Fr. per 100

Kilogramm einschließlich Faß, von einem Faß 880 Fr.
per 100 Kg. einschließlich Faß, 50 bis 20 Kg. 390 Fr.
ohne Verpackung, 19 bis 1 Kg. 450 Franken ohne Ver-
Packung; unter - einein Kilogramm für Leinöl roh und
gekocht Maximum bis 60 Rp. per Hektogramm ohne
Verpackung. Für Leinölfirnis dürfen obige Preise um
10 Rp. per 100 Kg. erhöht werden. Verkaussbedin-
gungen: franko Station des Verkaussortes netto Comp-
tant.

Die Lage des schweizerischen Arbeitsmarktes im
Monat Mai. Nach den Berichten der Arbeitsämter
hat sich die Lage im vergangenen Mai nirgends in be-

merkenswerter Weise verändert. Dagegen zeigt sich der
große Unterschied zwischen den gegenwärtigen und letzt-

jährigen Arbeits-Verhältnissen immer mehr darin, daß
sich der Mangel an Arbeitskräften aus das Bauge-
werbe und die Landwirtschaft beschränkt. In der
Metall- und Maschinen-Industrie reduziert sich der Ar-
beiterbedars immer mehr, während letztes Jahr auch
dort Arbeitermangel herrschte.

Gewerbliche Fortbildungsschule Chur. Der Jahres-
bericht 1917 18 enthält folgende Angaben: An Stelle des

verstorbenen Herrn Klahn wählte der Gewerbeverein
Herrn Ingenieur Küng als einen seiner Vertreter in den

Schulrat. Die Schülerzahl des Jahres ist gegenüber
den, bisherigen Kriegsjahren wieder in Zunahme be-

griffen (Wirkung der Propaganda für die Ergreifung
gewerblicher Berufe und für tüchtige Ausbildung?) Der
Zeichnungsunterricht konnte nun ebenfalls auf Wochen-
tage verlegt werden. Auch die Meister zeigten mit
wenigen Ausnahmen alles Entgegenkommen. Herr Prof.
Jenny, der als Lehrer der Stilkunde zurücktrat, wurde
durch Herrn Architekt Suffer ersetzt, der ebenfalls demis-
firmierende Stadtlehrer Cadisch als Lehrer des Fran-
zösischen durch die Herren Sekundarlehrer Hänny und
Prof. Byland. Die vieljährige Tätigkeit der beiden
Scheidenden wurde warm verdankt. Herr Kunstschlosser
Pinggera amtet als Lehrer für den praktischen Schlosserei-
kurs und zugleich für das Schlossereizeichnen, wodurch
eine innigere Verbindung von Schule und Werkstatt er-
zielt sein dürfte. Die hohen Materialpreise erhöhen die

Schulausgaben in bedenklicher Weise, doch hofft die

Schule auf Hülfe seitens des Staates. Der eidgenössische

Jnspektionsbericht ist noch nicht eingegangen, aber es

war zu vernehmen, daß er günstig lauten wird.
Das Lehrerpersonal besteht aus 28 Berufslehrern

und Gewerbetreibenden. Die Schülerzahl betrug 288,
worunter 10 Gesellen und 26 Schülerinnen. Von den

Berufen waren am stärksten vertreten: Schlosser 60
(Kriegszeit mit Nachfrage nach Kriegsmaterialarbeitern»,
Mechaniker 15, Schreiner 15, Bäcker 14, Maler 11,
Coiffeur 10 :c. Das Betragen der Schüler war im
ganzen gut. Ausgeteilt wurden am Schluß des Kurses
1 Diplom, 68 Prämien, 54 Aufmunterungspreise und
16 Belobigungen.

Für die Renovation der Fenster in der Kloster-
kirche in Muri (Aargau) bewilligte der Regierungsrat
der Baudirektion einen Kredit von 4000 Franken.

Rothenbach K Co., K. A. G., Bern, Bau und
Betrieb von Gaswerken und aller damit zusammen-
hängenden Arbeiten w. Dieses Unternehmen kann wegen
der Kohlen- und Valutaverhältnisse für das abgelaufene
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